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Nr. 5  12.02.2010 

Innenminister Karl Peter Bruch legt Beförderungsquoten fest! 

Gut drei Wochen früher als im letzten Jahr hat Minister Bruch die Beförderungsquoten für 
2010 festgelegt. Trotz angespannter Haushaltslage konnte der Minister Wort halten und an 
die Quoten aus dem Jahr 2009 anknüpfen. Die Zahlen ergeben sich aus dem Doppelhaushalt 
2009 / 2010. Sowohl die vom Landtag beschlossenen Stellen, als auch das vorgesehene 
Beförderungsbudget werden mit dieser Vorgabe umgesetzt. Die von vielen befürchtete Null-
Runde bei den Beförderungen trat nicht ein. Minister Bruch konnte die im Gespräch mit der 
GdP gemachten Zusagen einhalten. Weitere, darüber hinausgehende Schwerpunktsetzungen 
bleiben dem Haushalt 2011 –wegen des Auslaufens der Wahlperiode kein Doppelhaushalt – 
vorbehalten. 
 
Für den Bereich der Beförderungen zu A 9 PHM/PHM´in können alle ernannt werden, welche 
die dreijährige Wartefrist erfüllen. Am Bewährungsaufstieg können alle teilnehmen, die die 
Voraussetzungen erfüllen. Beim erweiterten Bewährungsaufstieg bleibt die Quote wie im 
letzten Jahr auf 50 %.  
Bei den Beförderungen zu A 10 liegen die Quoten für den Bereich der FH/ASA bei 45 % und 
beim Bewährungsaufstieg bei 40 %. Insgesamt können über 570 Kolleginnen und Kollegen zu 
A 10 befördert werden. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um der Befürchtung 
entgegenzuwirken, dass durch den Wegfall der Säulenbildung eine ruhegehaltswirksame 
Beförderung vor der Pensionierung nicht mehr möglich ist. 
Im Bereich der Beförderungen nach A 11 bleiben die Quoten bei Fachhochschulabsolventen 
bei 25  % und beim Bewährungsaufstieg bei 10 %. Insgesamt können über 250 Kolleginnen 
und Kollegen ernannt werden. 
 
HEINZ-WERNER GABLER: „Die Ansätze wurden durch den Innenminister ausgeschöpft. Die durch 
den Landtag beschlossenen Haushaltsansätze lassen leider keinen größeren Spielraum zu.“ 
 
 Beförderungsamt Beförderungsquote 18. Mai 2010 

A 9 m.D. 100 % 
A 9 g.D. Regelaufstieg 100 % 
A 9 g.D. erweiterter BA 50 % 
A 10  FH/ASA 45 % 
A 10  Bewährungsaufstieg 40 % 
A 11  FH/ASA 25 % 
A 11  Bewährungsaufstieg 10 % 


